


Weltweit werden jedes Jahr 26 Millio-

nen Tonnen Chemikalien hergestellt, trans-

portiert und verarbeitet. Um die sichere

Handhabung zu gewährleisten, werden alle

gefährlichen Chemikalien gekennzeichnet.

Die entsprechenden Kennzeichnungs-

systeme unterscheiden sich teilweise deut-

lich. In Europa beispielsweise gibt es paral-

lel ein Kennzeichnungssystem für den

Transport und ein anderes für den Umgang

mit Chemikalien auf den Gebinden. Lacke

und Farben sind sogenannte Zubereitun-

gen, die aus chemischen Rohstoffen

gemischt werden. Enthält ein Lack gefähr-

liche Bestandteile, z. B. brennbare Löse-

mittel, muss auf diese Gefahr hingewiesen

werden. Dazu dienen entsprechende

Gefahrenhinweise in Form von Piktogram-

men und Risiko-Sätzen. 

Die UN-Konferenz für Umwelt und

Entwicklung (UNCED) hat bereits 1992 in

der Agenda 21 eine Harmonisierung der

Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen

für die gesamte Welt gefordert. Im Dezem-

ber 2002 wurde das Globally Harmonized

System (GHS) von einer zuständigen 

UN-Kommission inhaltlich verabschiedet.

Bis zum Jahr 2008 soll dieses Kennzeich-

nungssystem weltweit eingeführt sein. 

Ziel ist es dabei, durch einheitliche Pikto-

gramme – sogenannte GHS-Gefährdungs-

symbole –  und die einheitliche Einstufung

die Gefahren für die menschliche Gesund-

heit und die Umwelt bei der Herstellung,

beim Transport und bei der Verwendung

von Chemikalien deutlich zu reduzieren.

Für die europäische Industrie bedeu-

tet dies deutliche Veränderungen: Die alten,

bekannten orangefarbenen Gefahrstoff-

symbole werden verschwinden. Einige Pik-

togramme werden in veränderter Form wie-

der erscheinen. Es wird allerdings auch

zahlreiche völlig neue Gefahrensymbole

geben. Neu formuliert werden auch die in

Europa üblichen R-Sätze, die auf ein

bestimmtes Risiko eines Stoffes hinweisen. 

Völlig neu gestaltet werden die Ein-

stufungsgrenzen der Stoffe. Da die zustän-

digen Stellen und Wissenschaftler sehr vor-

sichtig agiert haben, wird dies dazu führen,

dass viele Stoffe in Zukunft gefährlicher

erscheinen. Dies bedeutet nicht, dass die

betroffenen Substanzen und daraus her-

gestellte Lacke und Farben gefährlicher

geworden sind, sondern nur, dass sich die

Kriterien für die Einstufung geändert 

haben.

Im Transportrecht werden ebenfalls

Änderungen z. B. der Begleitpapiere und

der Fahrzeugkennzeichnung notwendig

werden, die sich allerdings nicht erheblich

auswirken sollten. 

Gefahrenklassen im GHS

Das GHS sieht sogenannte Gefahren-

klassen vor, um die Natur einer Gefahr zu

beschreiben. Dabei wird unterschieden in:

Physikalische/chemische Gefahren 

(z. B. Explosion und Entzündung)

Gesundheitsgefahren (z. B. giftig oder

ätzend)

Umweltgefahren (z. B. giftig für Fische)

Insgesamt werden 16 Gefahrenklas-

sen auf physikalische/chemische Eigen-

schaften abstellen, 10 Gefahrenklassen

werden die menschliche Gesundheit

betreffen und eine die aquatische Umwelt.

Die Gefahrenklassen unterteilen sich in

Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial

nochmals in sogenannte Gefahrenkatego-

rien. So werden beispielsweise entflamm-

bare Flüssigkeiten in Abhängigkeit vom

Flammpunkt in vier Gefahrenkategorien

unterteilt. 

Jeder Gefahrenkategorie ist ein

bestimmtes Gefahrensymbol, ein soge-

nanntes Piktogramm, zugeordnet, das die

bisher gängigen orangefarbenen Symbole

auf dem Weg zur einheitlichen Kennzeichnung
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ersetzt. Zu jeder Gefahrenklasse zählt

auch ein sogenanntes Signalwort

(„Gefahr“ oder „Achtung“), das entweder

auf eine Gefahr hinweist oder zur Acht-

samkeit auffordert. Außerdem kann durch

Gebotszeichen auf bestimmte Vorsichts-

maßnahmen hingewiesen werden.

Wie weit ist Europa bei der
Umsetzung? 

Bereits seit Oktober 2004 arbeitet

die EU-Kommission an einem Verord-

nungsentwurf, mit dem das GHS in der

gesamten Europäischen Union einheitlich

eingeführt werden soll. Im Herbst 2006

fand eine öffentliche Internet-Konsultation

statt. Der endgültige Kommissionsvor-

schlag hätte im Jahr 2006 erscheinen sol-

len, bei Drucklegung dieser Schrift war er

noch nicht erschienen. Die EU-Kommis-

sion hat mitgeteilt, dass es ihre feste

Absicht ist, das GHS zeitgleich mit der Ver-

ordnung zur Registrierung, Bewertung,

Zulassung und Beschränkung chemischer

Stoffe (REACH) in Kraft zu setzen. Das

würde dazu führen, dass auch für die Neu-

einstufung und Neukennzeichnung mehr-

jährige Übergangsfristen gelten. Zurzeit

wird davon ausgegangen, dass der Wett-

bewerbsfähigkeitsrat der EU im Mai 2007

über das GHS befinden wird. Eine endgül-

tige Bearbeitung des Systems wird wahr-

scheinlich erst im zweiten Halbjahr 2007

erfolgen können.

Und was sagt die 
Lackindustrie dazu?

Mit dem Globally Harmonized

System of Classification and Labelling of

Chemicals (GHS) – so der vollständige

Titel dieses Vorhabens – sollte die Grund-

lage für ein weltweit einheitliches System

zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen

entstehen. Die Vorteile einer solchen Ver-

einheitlichung für den grenzüberschreiten-

den Handel und damit auch die Sicherheit

im weltweiten Transport stehen außer

Frage. In vollem Umfange können sich

diese Vorteile aber nur entfalten, wenn in

allen Staaten das GHS in einheitlicher

Weise umgesetzt wird. Leider hat die UN

bei der Gestaltung des GHS-Vorschlags

einen Bausteinansatz gewählt, der es ein-

zelnen Staaten möglich macht, aus dem

Gesamtvorschlag lediglich einzelne Teile

zu gesetzlichen Vorschriften zu machen.

Zwar dürfen die Bausteine selbst nicht ver-

ändert werden. Dies bedeutet, dass die

Einstufungsgrenzen für alle Stoffe gleich

sind. Allerdings sind die Länder – wie

bereits erwähnt – nicht verpflichtet, alle

Bausteine umzusetzen. Das wird dazu füh-

ren, dass die gesetzlichen Grundlagen,

nach denen in einzelnen Ländern zu kenn-

zeichnen ist, nach wie vor unterschiedlich

bleiben.  Für die deutschen Lackherstel-

ler, die ihren Markt ausschließlich inner-

halb der EU sehen, bringt GHS keine Vor-

teile gegenüber den etablierten Kenn-

zeichnungssystemen, nur einen höheren

Aufwand für die Umstellung. Zudem ist

eine europäische Sondersituation darin zu

sehen, dass mit der Umsetzung der neuen

Chemikalienpolitik durch das REACH-

System ein weiteres Großprojekt auf die

Lackindustrie zurollt. 
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Gefahr

 Physik/Chemie

Explosion Brand

Gesundheit

Toxizität

Umwelt

akut, chronisch 

Signalwort: Gefahr/Achtung

KLASSIFIZIERUNG DER PHYSIKALISCHEN GEFAHREN

Explosivstoffe (EU: z. B. R 2, R 3)     

Entzündliche Gase      

Entzündliche Aerosole      

Entzündend (oxidierend) wirkende Gase (EU: brandfördernd, R 7) 

Gase unter Druck

Entzündliche Flüssigkeiten  

Entzündliche Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe    

Selbstentzündliche Flüssigkeiten (Pyrophor; EU: z. B. R 17)     

Selbstentzündliche Feststoffe (Pyrophor)

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase freisetzen (EU: R 15)

Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten (EU: brandfördernd)

Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe (EU: brandfördernd)

Organische Peroxide

Korrosiv für Metalle

Signalwort: Gefahr/Achtung

Akute aquatische Toxizität
Chronische aquatische Toxizität

Signalwort: Gefahr/Achtung

Akut toxisch
   

Hautätzend
Hautreizend
    

Augenätzend
Augenreizend
Augen und Haut schädigend

Atemwegs- oder  
Haut-sensilibisierend
  

Erbgut verändernd
    

Akute oder chronische  
gezielte Organtoxizität
  

Gefahr durch Einatmen

BEISPIEL: ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN

Kategorie  Gefahrenbezeichnung Kriterien Signalwort/Symbol

1  Extrem entzündliche Flüssigkeiten Flp.1 <  23 °C, Gefahr 
und Dämpfe  Sdp.2 ≤ 35 °C  

2  Hochentzündliche Flüssigkeiten  Flp. < 23 °C, Gefahr 
und Dämpfe Sdp. > 35 °C 

3  Entzündliche Flüssigkeiten   Flp. ≥ 23 °C Warnung 
und Dämpfe und ≤ 60 °C

4 Brennbare Flüssigkeiten  Flp. > 60 °C Warnung 
und ≤ 93 °C  
1Flammpunkt   2S iedepunkt

BEISPIEL: AKUTE TOXIZITÄT, ORAL

Akute Toxizität: Symbole - Gefahren- Vorsichts- Signalwort
oral Umgang   bezeichnung maßnahme

Kategorie 1 Tödlich bei  Muss angegeben  Gefahr 
≤ 5 mg/kg  Verschlucken werden

(nicht harmonisiert)

Kategorie 2 Tödlich bei  Muss angegeben  Gefahr 
5 < C < 50 mg/kg Verschlucken werden

(nicht harmonisiert)

Kategorie 3 Giftig bei  Muss angegeben  Gefahr 
50 < C <300 mg/kg Verschlucken werden

(nicht harmonisiert)

Kategorie 4 Gesundheits- Muss angegeben Achtung
300 < C <2000 mg/kg schädlich bei werden

Verschlucken (nicht harmonisiert)  

Kategorie 5 kein Kann bei Ver- Muss angegeben  Achtung
2000 < C <5000 mg/kg Symbol schlucken Gesund- werden

heitsschädlich sein (nicht harmonisiert)  

BEISPIEL: AKUTE AQUATISCHE TOXIZITÄT

Kategorie Gefahrenbezeichnung Signalwort Symbol

1  Sehr toxisch für Leben Warnung 
im Wasser 

2  Toxisch für Leben Kein Signalwort Kein 
im Wasser Symbol

3  Schädlich für Leben  Kein Signalwort Kein  
im Wasser Symbol

KLASSIFIZIERUNG DER GESUNDHEITSGEFÄHRDUNGEN KLASSIFIZIERUNG DER UMWELTGEFAHREN

Weltweit werden jedes Jahr 26 Millio-

nen Tonnen Chemikalien hergestellt, trans-

portiert und verarbeitet. Um die sichere

Handhabung zu gewährleisten, werden alle

gefährlichen Chemikalien gekennzeichnet.

Die entsprechenden Kennzeichnungs-

systeme unterscheiden sich teilweise deut-

lich. In Europa beispielsweise gibt es paral-

lel ein Kennzeichnungssystem für den

Transport und ein anderes für den Umgang

mit Chemikalien auf den Gebinden. Lacke

und Farben sind sogenannte Zubereitun-

gen, die aus chemischen Rohstoffen

gemischt werden. Enthält ein Lack gefähr-

liche Bestandteile, z. B. brennbare Löse-

mittel, muss auf diese Gefahr hingewiesen

werden. Dazu dienen entsprechende

Gefahrenhinweise in Form von Piktogram-

men und Risiko-Sätzen. 

Die UN-Konferenz für Umwelt und

Entwicklung (UNCED) hat bereits 1992 in

der Agenda 21 eine Harmonisierung der

Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen

für die gesamte Welt gefordert. Im Dezem-

ber 2002 wurde das Globally Harmonized

System (GHS) von einer zuständigen 

UN-Kommission inhaltlich verabschiedet.

Bis zum Jahr 2008 soll dieses Kennzeich-

nungssystem weltweit eingeführt sein. 

Ziel ist es dabei, durch einheitliche Pikto-

gramme – sogenannte GHS-Gefährdungs-

symbole –  und die einheitliche Einstufung

die Gefahren für die menschliche Gesund-

heit und die Umwelt bei der Herstellung,

beim Transport und bei der Verwendung

von Chemikalien deutlich zu reduzieren.

Für die europäische Industrie bedeu-

tet dies deutliche Veränderungen: Die alten,

bekannten orangefarbenen Gefahrstoff-

symbole werden verschwinden. Einige Pik-

togramme werden in veränderter Form wie-

der erscheinen. Es wird allerdings auch

zahlreiche völlig neue Gefahrensymbole

geben. Neu formuliert werden auch die in

Europa üblichen R-Sätze, die auf ein

bestimmtes Risiko eines Stoffes hinweisen. 

Völlig neu gestaltet werden die Ein-

stufungsgrenzen der Stoffe. Da die zustän-

digen Stellen und Wissenschaftler sehr vor-

sichtig agiert haben, wird dies dazu führen,

dass viele Stoffe in Zukunft gefährlicher

erscheinen. Dies bedeutet nicht, dass die

betroffenen Substanzen und daraus her-

gestellte Lacke und Farben gefährlicher

geworden sind, sondern nur, dass sich die

Kriterien für die Einstufung geändert 

haben.

Im Transportrecht werden ebenfalls

Änderungen z. B. der Begleitpapiere und

der Fahrzeugkennzeichnung notwendig

werden, die sich allerdings nicht erheblich

auswirken sollten. 

Gefahrenklassen im GHS

Das GHS sieht sogenannte Gefahren-

klassen vor, um die Natur einer Gefahr zu

beschreiben. Dabei wird unterschieden in:

Physikalische/chemische Gefahren 

(z. B. Explosion und Entzündung)

Gesundheitsgefahren (z. B. giftig oder

ätzend)

Umweltgefahren (z. B. giftig für Fische)

Insgesamt werden 16 Gefahrenklas-

sen auf physikalische/chemische Eigen-

schaften abstellen, 10 Gefahrenklassen

werden die menschliche Gesundheit

betreffen und eine die aquatische Umwelt.

Die Gefahrenklassen unterteilen sich in

Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial

nochmals in sogenannte Gefahrenkatego-

rien. So werden beispielsweise entflamm-

bare Flüssigkeiten in Abhängigkeit vom

Flammpunkt in vier Gefahrenkategorien

unterteilt. 

Jeder Gefahrenkategorie ist ein

bestimmtes Gefahrensymbol, ein soge-

nanntes Piktogramm, zugeordnet, das die

bisher gängigen orangefarbenen Symbole

auf dem Weg zur einheitlichen Kennzeichnung

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (GHS) –

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM: WELTWEIT EINHEITLICH VON DER GEFAHRENBESTIMMUNG ZUR KENNZEICHNUNG

2 5

(Quelle: GHS, Annex 2 „Classification and Labelling Summary Tables”)

DLI GHS RZ fin 24-04-07  24.04.2007  15:47 Uhr  Seite 2



Deutsches Lackinstitut GmbH (DLI)
Karlstr. 21
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2556-1412
Fax: 069 2556-1712
E-Mail: lackinstitut@vci.de
www.lacke-und-farben.de




